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Dr. Michael Tillmann, Fachanwalt fiir Arbeitsrecht & Autor
Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren beschaftige ich mich mit
dem Arbeitsrecht von A wie Abmahnung liber K wie Kiindigung
bis Z wie Zeugnis. Da ist es nicht ganz einfach, immer auf dem
Laufenden zu bleiben und durchzublicken. Ich bereite in den
Sonderausgaben immer jeweils ein Thema aktuell und leicht
zuganglich fir Sie auf, damit Sie den Durchblick behalten.

Editorial

Liebe Mitarbeitervertretung,

niemand sieht sich gern krassen Vorwiirfen ausgesetzt — we-
der beruflich noch privat.

Im Arbeits- oder Dienstverhaltnis kénnen heftige Vorwiirfe
zu einer fristlosen Kiindigung fiihren und damit auch finan-
ziell sehr schmerzlich sein. Darum ist es in einem solchen
Fall besonders wichtig fiir Ihre Kolleg*innen, sich gut zu ver-
teidigen.

Immerhin miissen Vorwiirfe im Arbeitsleben regelmaBig ge-
richtlich nachgewiesen werden. Und es gibt nicht selten die
Chance auf eine Abfindung. Davon kann im Privatleben kei-
ne Rede sein.

Die vorliegende Sonderausgabe gibt Ihnen eine Leitlinie an
die Hand, wie eine fristlose Kiindigung zu priifen ist und
worauf Sie und Ihre Kolleg*innen achten sollten. Und nicht
zuletzt geht es natiirlich auch um Ihr Mitbestimmungsrecht
und lhre Maglichkeiten als MAV.

Herzliche GriBe,

Ihr

RN

Michael Tillmann, Chefredakteur
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Merkmale | Lesezeit 3 Minuten

Wenn die Stimmung frostig wird ...

Eine fristlose Kiindigung verdirbt die Stimmung meist schon, bevor sie liberhaupt ausgesprochen
ist. Anders als etwa bei einer ordentlichen betriebsbedingten Kiindigung geht es bei einer fristlosen
Kiindigung regelmaBig um schwerste Vorwiirfe, die der*die Dienstgebende ganz konkret und indi-
viduell gegeniiber dem*der betroffenen Mitarbeitenden erhebt. Das macht die besondere Brisanz

einer solchen Kiindigung aus.

Breites Spektrum an Vorwiirfen

Die im Rahmen einer fristlosen Kiindigung erhobenen Vorwiirfe

konnen unterschiedlicher Natur sein. Besonders gravierend ist es,

wenn der*die Dienstgebende dem*der Mitarbeitenden vorwirft,

eine Straftat begangen zu haben. Betreffen die Vorwlirfe Dieb-

stahl, Betrligereien oder ahnlich schwerwiegende Taten, ist die
Stimmung meistens voll-
ends im Keller.

Aber es muss nicht im-

mer um tatsachliche oder

vermeintliche Straftaten

gehen. Auch sonstige

schwere VerstoBe gegen

arbeitsvertragliche Pflich-

ten konnen unter Umstan-

den eine fristlose Kiindi-

gung rechtfertigen. Das kann

beispielsweise eine beharrliche
Arbeitsverweigerung sein.

Ihr*e Dienstgeber*in ist immer in der Beweispflicht

Bei einer fristlosen Kiindigung hat der*die Dienstgebende einen
ausreichenden Grund hierfiir vorzubringen und ggf. nachzuwei-
sen — immer. Das unterscheidet die fristlose Kiindigung grundle-
gend von einer fristgemaBen Kiindigung. Auch bei einer ordent-
lichen, fristgemaBen Kiindigung muss lhr*e Dienstgeber*in zwar
meistens einen Kiindigungsgrund vorbringen und ggf. nachwei-
sen — aber eben nicht immer.

Ein Kiindigungsgrund fiir eine fristgemaBe Kiindigung ist namlich
regelmaBig nur dann erforderlich, wenn der*die betroffene Mit-
arbeitende allgemeinen Kiindigungsschutz genieBt.

Fiir den allgemeinen Kiindigungsschutz miissen 2 Vorausset-
zungen vorliegen:

1. Der Betrieb bzw. die Einrichtung, in der der*die Mitarbeiten-
de tatig ist, muss gemaB § 23 Kiindungsschutzgesetz in der
Regel mehr als 10 Vollzeit-Mitarbeitende beschéftigen —
oder eine entsprechende Anzahl an Teilzeit-Mitarbeitenden.

2. Dariiber hinaus ist erforderlich, dass der*die betroffene Mit-
arbeitende langer als 6 Monate in der Dienststelle beschaf-
tigt ist. Es muss also eine Betriebszugehorigkeit von mehr
als 6 Monaten vorliegen.

Verteidigung gegen fristlose Kiindigung ohne Hiirden
fiir Mitarbeiter*in
Im Umkehrschluss muss ein*e betroffene*r Kolleg*in fiir seine*ih-

re Verteidigung gegen eine fristlose Kiindigung nicht zuerst die
Hiirden der BetriebsgroBe und der Betriebszugehorigkeit nehmen.

Eine fristlose Kiindigung ohne Begriindung kann es also nicht ge-
ben. Auch nicht im Kleinbetrieb (der im kirchlichen Bereich ohne-
hin eher selten ist). Und auch nicht in der Probezeit bzw. Wartefrist
fiir den Kiindigungsschutz.

Allerdings muss die Begriindung fiir die fristlose Kiindigung nicht
schon im Kiindigungsschreiben enthalten sein. GemaB § 626
Abs. 2 Satz 3 Biirgerliches Gesetzbuch muss der Arbeitgeber den
Kiindigungsgrund auf Aufforderung zwar unverziglich schriftlich
mitteilen, aber eine Verletzung dieser Pflicht fiihrt nicht zur Un-
wirksamkeit der Kiindigung. Die Vorschrift hat daher kaum prak-
tische Bedeutung.

Fristlose Kiindigung hat ihre ,Reize” - fiir den*die
Dienstgeber*in

Andererseits bietet die fristlose Kiindigung lhrem*Ihrer Dienstge-
benden den Vorteil, dass er*sie — wie der Name schon sagt — bei
der fristlosen Kiindigung nicht an eine Frist gebunden ist, die doch
bei einer ordentlichen Kiindigung je nach den Umstanden recht
lang sein kann.

Darin besteht oft der ,besondere Reiz" fiir Dienstgebende. Aber
dafiir liegt die Messlatte bei der Begriindung der Kiindigung auch
entsprechend héher.

In der Praxis gibt es oft eine Kombination von
fristloser und fristgemaBer Kiindigung

Da Dienstgebende so gut wie nie véllig sicher sein kdnnen, dass
eine fristlose Kiindigung vor dem Arbeitsgericht Bestand hat, kom-
binieren sie sehr oft eine fristlose mit einer hilfsweise fristgema-
Ben Kiindigung. Eine typische Formulierung in einem Kiindigungs-
schreiben lautet etwa so:

Muster: Fristlose
Kidndigung

b

hiermit kiindigen wir das mit lhnen bestehende Dienstverhalt-
nis auBerordentlich fristlos aus wichtigem Grund, hilfsweise
fristgerecht zum néchstméglichen Zeitpunkt. Dies ist nach
unserer Berechnung der 31.3.2026.

Sehr geehrte Frau ..., / Sehr geehrter Herr ...,

Gerichte legen (brigens die Erklarung einer fristlosen Kiindigung
ohnehin meistens als hilfsweise fristgemaBe Kiindigungserkla-
rung aus, sofern die ordentliche Kiindigung nicht rechtlich aus-
geschlossen ist.


http://www.adiuva.de

Muster: Fristlose Kündigung

		Sehr geehrte Frau …, / Sehr geehrter Herr …,

hiermit kündigen wir das mit Ihnen bestehende Dienstverhältnis außerordentlich fristlos aus wichtigem Grund, hilfsweise fristgerecht zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Dies ist nach unserer Berechnung der 31.3.2026.
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Muster_Fristlose Kündigung.docx


Voraussetzungen | Lesezeit 3 Minuten

Verschulden und Bezug zum Job sind entscheidend

Als Voraussetzung fiir eine fristlose Kiindigung kommt regelmaBig nur ein verhaltensbedingter
Grund in Betracht, auch wenn dieser bei der fristlosen Kiindigung nicht so hei3t. Das bedeutet in
aller Regel, dass es um einen Vorgang gehen muss, den der*die Mitarbeitende steuern kann.

Verhaltensbedingt und personenbedingt ist nicht
dasselbe

Klar auBerhalb des Einflussbereichs bzw. der ,Steuerungsfahig-
keit" des*der Mitarbeitenden liegen natlirlich betriebliche bzw.
betriebsbedingte Griinde. Diese kdnnen daher regelmaBig eine
fristlose Kiindigung nicht begriinden. Eine fristlose Kiindigung
muss daher regelmaBig nicht mit dem Betrieb, sondern mit der
Person des*der Mitarbeitenden etwas zu tun haben.

Das klingt doch so, als kénnten personenbedingte Griinde auf je-
den Fall eine fristlose Kiindigung begriinden. Das ist aber keines-
wegs so. Wie ist das nun zu erkldren?

Wesentliches Merkmal der personenbedingten Griinde ist, dass
diese zwar mit der Person des*der Mitarbeitenden zu tun haben,
aber dennoch nicht durch dessen*deren Willen gesteuert werden
konnen.

Krankheit ist , personenbedingt”

Klassischer Fall der personenbedingten Kiindigung ist die Kiindi-
gung wegen dauerhafter oder haufiger Krankheit bzw. Arbeitsun-
fahigkeit. Krankheit liegt zwar in der Person des*der Mitarbeiten-
den begriindet, hangt aber regelmaBig nicht von dessen*deren
Willen ab. Personenbedingte Griinde kommen daher fiir eine frist-
lose Kiindigung regelméaBig nicht in Betracht.

Vielmehr muss es um verhaltensbedingte Griinde gehen, also um
ein Verhalten des*der Mitarbeitenden, das willensgesteuert ist.

Aus dem Wesen der personenbedingten Griinde folgt im Ubrigen
auch, dass — anders als bei verhaltensbedingten Griinden — regel-
méaBig keine Abmahnung in Betracht kommt. Es leuchtet unmittel-
bar ein, dass es sinnlos ist, eine*n Mitarbeiterin abzumahnen,
weil er*sie lange krank ist, da Krankheit regelmaBig nicht willens-
gesteuert ist.

Im Vorfeld einer fristlosen bzw. verhaltensbedingten Kiindigung ist
hingegen eine Abmahnung jedenfalls méglich.

Es gibt keine allgemeine Aufsicht durch den*die
Dienstgeber*in

Die Griinde, auf die sich der*die Dienstgebende beruft, missen
mit dem Dienstverhéltnis in Zusammenhang stehen. lhr*e Dienst-
geber*in darf sich nicht zur allgemeinen rechtlichen oder gar mo-
ralischen Aufsicht Gber Ihre Kolleg*innen aufschwingen.

Das gilt — trotz der besonderen Pflichten — grundsétzlich auch in
kirchlichen Arbeitsverhaltnissen.

/2 BEISPIEL
Der frohliche Organist

Der Organist der Kirchengemeinde St. Marien, Volker S.,
ist wegen seines frohlichen Wesens allgemein beliebt. Er
feiert sehr gerne, libertreibt es dabei allerdings auch ge-
legentlich.

Als er von einem Weinfest mit reichlich Alkohol im Blut
sein Auto noch nach Hause steuert, wird er von der Poli-
zei erwischt. Um ein Haar hatte er auch noch ein Kind
angefahren. Das zustandige Amtsgericht verurteilt ihn
daraufhin zu einer empfindlichen Geldstrafe.

Da jedoch keine Beziehung der Straftat zum Arbeitsver-
héltnis ersichtlich ist, hat Volker S. zwar gegen Regeln
verstoBen — nicht aber gegen arbeitsvertragliche Pflich-
ten. Eine Kiindigung konnte auf diesen VerstoB also nicht
gestiitzt werden.

Praktisches Vorgehen bei Kiindigung:
Auf den*die Richter*in kommt es an

Auch wenn klar ist, dass tatsachlich verhaltensbedingte Griinde
vorliegen, ist die Prognose schwierig, wie ein Kiindigungsrechts-
streit ausgeht. Denn es ist zwar in der Rechtsprechung einigerma-
Ben geklart, welche PflichtverstoBe grundsatzlich fiir eine fristlose
Kiindigung in Betracht kommen; aber ob nach der Abwégung aller
Umstande des konkreten Einzelfalls ein Vorwurf fiir eine fristlose
Kiindigung oder auch nur fiir eine ordentliche verhaltensbedingte
Kiindigung ausreicht oder nicht, ist oft nicht vorhersehbar.

Bis zu einer gerichtlichen Entscheidung — zumal bis zu einer
rechtskraftigen, also definitiv verbindlichen Entscheidung — kann
es dauern. Das ist in diesem Falle aber oft von Vorteil fiir den*die
betroffene*n Kolleg*in.

Denn bis zur rechtskréftigen Entscheidung kann vor allem lhr*e
Dienstgeberin nie ganz sicher sein, ob er*sie den Rechtsstreit
nicht verliert. Fir diesen Fall drohen ihm*ihr oft hohe Gehalts-
nachzahlungen. Diese Unsicherheit ist nicht selten ein guter Ein-
stieg in erfolgreiche Abfindungsverhandlungen.



Abmahnung | Lesezeit 3 Minuten

Diese Rolle spielt die Abmahnung

Die Abmahnung spielt bei der fristlosen Kiindigung eher selten eine entscheidende Rolle - anders
als etwa bei der ordentlichen verhaltensbedingten Kiindigung. Wenn ein Vorwurf so gravierend ist,
dass in den Augen des Gerichts eine fristlose Kiindigung in Betracht kommt, bedarf es regelmaBig
auch keiner Abmahnung mehr. Wenn das Gericht aber Zweifel am hinreichenden Gewicht der Vor-
wiirfe hat, kann es erwédgen, ob diese jedenfalls fiir eine ordentliche fristgemaBe Kiindigung aus-
reichen. Dabei kann die Abmahnung doch wieder eine entscheidende Rolle spielen.

Die Abmahnung ist wie eine ,gelbe Karte”

Die Abmahnung hat eine &hnliche Funktion wie die , gelbe Karte”
im FuBball. Sie soll dem*der Spieler*in bzw. dem*der Mitarbeiten-
den als Warnung dienen, dass ein weiteres derartiges Verhalten
den Rausschmiss (aus dem Spiel bzw. aus dem Arbeitsverhaltnis)
bedeuten kann. So jedenfalls sieht es die Rechtsprechung.

Fiir manche Arbeitgebende hingegen ist die Abmahnung oft nicht
mehr als ein notwendiges Ubel auf dem Weg zur ohnehin schon
ins Auge gefassten Kiindigung.

Die 2 Teile der Abmahnung
Eine Abmahnung besteht aus 2 Teilen, die im Namen auch schon
erkennbar sind:

1. Beschreibung des vorgeworfenen Sachverhalts
2. Androhung arbeitsrechtlicher Konsequenzen

Zunachst einmal muss in einem ersten Teil der*die Dienstgebende
also ganz prazise darstellen, was lhnen als Mitarbeiter*in genau
vorgeworfen werden soll.

@ BEISPIEL
Unkonkrete Abmahnung

Ralf M. ist seit einiger Zeit wieder solo und macht seit-
dem gerne ofter mal die Nacht zum Tag. Das hat schon zu
mehreren Verspatungen gefiihrt.

Sein Dienstgeber bittet ihn daher zu einem ernsten Ge-
sprach und ibergibt ihm eine Abmahnung, in der es
heiBt: ,,Bedauerlicherweise mussten wir inshesondere in
den letzten 3 Monaten eine Haufung von Verspatungen
bei lhnen feststellen.”

Auch wenn Ralf M. tatsachlich haufig zu spat gekommen
ist, braucht er diese Abmahnung nicht zu fiirchten. Sie ist
viel zu unkonkret — und damit unwirksam.

Sodann muss die Abmahnung im 2. Teil auch eine klare Androhung
von Konsequenzen enthalten. Diese miissen allerdings nicht im
Einzelnen genannt werden. Insbesondere muss nicht ausdriicklich
mit einer ,Kiindigung” gedroht werden.

Beide Teile miissen vollstandig vorliegen

Wenn einer dieser beiden Teile fehlt oder unvollstéandig bzw. nicht
hinreichend prazise ist, ist die Abmahnung unwirksam — und zwar
vollig unabhéngig davon, ob die erhobenen Vorwiirfe inhaltlich
zutreffen.

So konnen lhre Kolleg*innen reagieren

Wenn lhre Kolleg*innen eine Abmahnung erhalten, haben sie di-
verse Reaktionsmdglichkeiten. Ganz wichtig ist in diesem Zusam-
menhang aber die Unterscheidung zwischen

e dem, was sie tun konnen, und
e dem, was sie tun sollten.

Sie kdnnen gegen eine Abmahnung vor dem Arbeitsgericht klagen,
aber das sollten sie auf keinen Fall tun, und zwar aus folgenden
Grinden:

¢ Selbst wenn der*die Dienstgebende den Prozess verliert,
kann er*sie daraus mdglicherweise Nutzen ziehen.

e Er*Sie weiB dann namlich durch das Urteil unter Umstanden,
was das Problem an seiner*ihrer Abomahnung war. Inshe-
sondere wenn er*sie nur einen Formfehler gemacht oder
die Abmahnung zu unprazise geschrieben hat, hat der*die
Dienstgebende die Mdglichkeit zur Nachbesserung.

e Eine Frist fiir die Aussprache einer Abmahnung gibt es ndm-
lich nicht.

Die beste Reaktion ist daher meistens: keine Reaktion. Allenfalls
sollte eine kurze Gegendarstellung erwogen werden.

Die Formalitaten: keine hohen Anforderungen —
theoretisch

Inhaltlich sind die Anforderungen an eine Abmahnung, wie oben
gezeigt, recht hoch.

Formal hingegen muss der*die Dienstgebende keine hohen Hiir-
den nehmen — jedenfalls theoretisch. Da keine Schriftform oder
sonstige Form vorgeschrieben ist, kann eine Abmahnung auch
miindlich ausgesprochen werden.

In der Praxis ist es allerdings fiir eine*n Arbeitgeber*in nahezu
unméglich, den geforderten Inhalt einer Abmahnung — vor allem
die genaue Darstellung des Sachverhalts — nachzuweisen, wenn
die Abmahnung nicht schriftlich fixiert wurde.



Kiindigungsgriinde | Lesezeit 12 Minuten

Diese , krassen” Kiindigungsgrunde sind notwendig

Fiir eine fristlose Kiindigung miissen die erhobenen Vorwiirfe so gravierend sein, dass es dem*der
Dienstgebenden nicht einmal mehr zumutbar ist, das Dienstverhaltnis noch bis zum Ablauf der Kiin-
digungsfrist fortzusetzen. Nur in einem solchen Fall darf ein*e Dienstgeber*in berechtigterweise

eine fristlose Kiindigung aussprechen.

Es kommt allerdings gelegentlich vor, dass Dienstgebende die
fristlose Kiindigung zumindest auch als taktisches Mittel einset-
zen, um sich fir die meistens anstehenden Abfindungsverhand-
lungen eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Dann ist es
ganz besonders wichtig, sich gegen die erhobenen Vorwiirfe zu
wehren bzw. zu priifen, ob die Vorwiirfe — falls sie denn zutreffen
sollten — erheblich genug sind.

Ihr*e Dienstgeber*in muss eine Begriindung liefern

Bei der fristlosen Kiindigung geht es nicht darum, ob die Voraus-
setzungen fiir eine Kiindigung gemaB § 1 Kiindigungsschutzgesetz
vorliegen. Die fristlose Kiindigung — ob aus verhaltensbedingten
oder sonstigen Griinden — ist vielmehr in § 626 Biirgerliches Ge-
setzbuch (BGB) geregelt.

Danach ist ein ,wichtiger Grund” — man kénnte auch sagen: ein
Lkrasser” Grund — erforderlich.

Der Kiindigungsgrund muss noch ,frisch” sein

Eine besondere Hiirde fiir eine*n Dienstgeber*in, der*die eine
fristlose Kiindigung aussprechen mdchte, stellt § 626 Abs. 2 BGB
auf. Danach muss der*die Dienstgebende die Kiindigung inner-
halb von 2 Wochen aussprechen, nachdem er*sie Kenntnis von
dem Kiindigungsgrund erlangt hat.

Entscheidend fiir die Frage, ob die Kiindigung noch innerhalb der
2-Wochen-Frist erfolgte, ist dabei der Zugang der Kiindigung, nicht
deren Absendung. Die Kiindigungsgriinde diirfen also sozusagen kei-
ne ,ollen Kamellen” sein, sondern miissen noch ganz , frisch” sein.

@ BEISPIEL
Kiindigung per Schneckenpost

Robert N. wird am 3.11. vom Dienstgeber dabei erwischt,
wie er die Arbeitszeiterfassung manipuliert: Er stempelt
zwar am Eingang des Biirogebaudes ein, aber anstatt in
sein Biiro zu gehen, macht er kehrt, um in Ruhe 2 Stunden
private Einkdufe zu tatigen.

Der Personalleiter bereitet die Anhérung der MAV sowie
das Kiindigungsschreiben vor. Nach Durchfiihrung des
Anhorungsverfahrens lasst der Personalleiter die Kiin-
digung von der Geschaftsleitung entsprechend den in-
ternen Gepflogenheiten unterschreiben und schickt die
Kiindigung am 11.11. per Einwurf-Einschreiben ab. Der
Postlauf verzogert sich jedoch unerwartet aus nicht auf-
zuklarenden Griinden. Das Kiindigungsschreiben gelangt
somit erst am 19.11. in den Briefkasten von Robert N.

Die fristlose Kiindigung ist damit unwirksam. Eine frist-
gemaBe Kiindigung bleibt aber dennoch maglich.

Die Kenntnis des*der Dienstgebenden ist
entscheidend fiir die Frist

Die Frist fiir die Erklarung bzw. den Zugang der Kiindigung be-
tragt immer genau 2 Wochen und keinen Tag langer. Das Ende der
Frist liegt also im Prinzip genau fest. In manchen Fallen kann aber
fraglich sein, wann die Frist genau beginnt — was dann natrlich
indirekt auch Auswirkungen auf das Enddatum hat.

Laut Gesetz kommt es fiir den Beginn der Frist auf die , Kenntnis
des Arbeitgebers” an. Was sich so einfach liest, wird von Jurist*in-
nen genau unter die Lupe genommen. Fiir Arbeitgebende kann da-
rin eine Chance liegen, eine Frist vielleicht doch noch ,zu retten”.

Eine Diskussion um den Beginn kann sich an diesen 2 Begriffen
aufhangen:

1. Was bedeutet ,Kenntnis"?
2. Auf wessen Kenntnis kommt es an?

«Kenntnis” im Sinne des § 626 BGB bedeutet nach der Rechtspre-
chung ,Kenntnis von den relevanten Umstanden”.

Diese Kenntnis muss bei einer Person vorliegen, die eine Befugnis
zur Kiindigung hat. Somit reicht es regelmaBig noch nicht fir den
Beginn der Frist, dass der*die Vorgesetzte Kenntnis hat. Erst wenn
die Geschéftsfiihrung oder die Personalleitung von den relevanten
Umstanden erfahrt, beginnt , die Uhr zu ticken”.

Nicht nur Straftaten zahlen

Voraussetzung fiir eine fristlose Kiindigung bzw. einen , wichtigen
Grund” ist eine schwere Pflichtverletzung durch den*die betrof-
fene*n Mitarbeiter*in, aber nicht unbedingt eine Straftat. Letzt-
lich muss das Arbeitsgericht eine Abwagung vornehmen, ob die
Pflichtverletzung so gravierend ist, dass dem*der Dienstgebenden
eine Fortsetzung des Arbeitsverhaltnisses selbst bis zum Ende der
Kiindigungsfrist nicht zumutbar ist.

Somit geht es vom Prinzip her um einen Blick in die Zukunft, also
um eine Prognose, wie das weitere Arbeitsverhaltnis wohl verlau-
fen wiirde. Praktisch richtet sich

der Blick aber natiirlich schon

in die Vergangenheit auf
den bisherigen Verlauf
des Arbeitsverhaltnis-
ses. Denn wenn eine
Prognose nicht vol-

lig willkirlich sein

soll, sondern objek-

tiv nachvollziehbar,
dann muss sie sich
auf Tatsachen in der
Vergangenheit als Indizi-
en stitzen.




Kein Automatismus von der Straftat zur Kiindigung

Umgekehrt fiihrt auch das Vorliegen einer Straftat jedenfalls nicht
automatisch dazu, dass eine fristlose Kiindigung gerechtfertigt ist.
Insbesondere eine sehr lange und beanstandungsfreie Betriebs-
zugehdrigkeit kann in der Gesamtbetrachtung dazu fiihren, dass
die Schwelle fiir eine fristlose Kiindigung trotz Straftat noch nicht
uberschritten ist.

& BEISPIEL

Weckmanner auf Abwegen

Anneliese Z. ist seit fast 30 Jahren als Erzieherin in der
Kindertagesstatte einer Kirchengemeinde beschaftigt.
Wegen ihres Engagements auch deutlich iiber ihre dienst-
vertraglichen Pflichten hinaus ist sie ein allseits geschatz-
ter Anlaufpunkt fiir Kinder, Eltern und Kollegenschaft.

Als wieder einmal das alljahrliche Martinsfest veranstal-
tet wird, werden wie iiblich Weckmanner fiir die Kinder
bestellt. Anneliese Z. weiB aus Erfahrung, dass der ortli-
che Backer ein Herz fiir die Kita hat und immer groBziigig
kalkuliert. Heimlich ,zweigt"” sie ein paar Weckmanner
fiir ihre Familie ,,ab“, in der Annahme, das werde schon
nicht auffallen. Da irrt sie allerdings. Die Kita-Leiterin be-
kommt zufdllig alles mit und stellt sie zur Rede.

Anneliese Z. hat sich in diesem Falle wohl strafbar ge-
macht. Je nach genauem Ablauf der Dinge diirfte entwe-
der ein Diebstahl oder eine Unterschlagung vorliegen.

Dennoch hat Anneliese Z. gute Chancen, dass das Arbeits-
gericht eine etwaige fristlose Kiindigung in Anbetracht
der Gesamtumstinde fiir unwirksam erachtet. Dabei
diirften vor allem die sehr lange Betriebszugehorigkeit
und der relativ geringe Wert der entwendeten Sachen
eine Rolle spielen.
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Typische Griinde fiir eine fristlose Kiindigung

Es gibt einige Verhaltensweisen von Mitarbeitenden, die in der
Praxis immer wieder vorkommen und die nach der Rechtspre-
chung typischerweise eine fristlose Kiindigung rechtfertigen. Aber
auch in diesen Fallen gibt es keinen Automatismus, der zwingend
von einem bestimmten Verhalten zu einer wirksamen Kiindigung
fuhrt. Vielmehr sind immer alle Umstande des Einzelfalls zu be-
trachten.

Das Arbeitsgericht muss dann bewerten, ob in der Gesamtbetrach-
tung der VerstoB3 so schwer wiegt, dass ein ,wichtiger Grund” im
Sinne des § 626 BGB vorliegt.

Typische Félle einer fristlosen Kiindigung sind beispielsweise
die folgenden:

¢ Beharrliche Arbeitsverweigerung

Beharrlich ist eine Arbeitsverweigerung erst, wenn ein*e Mit-
arbeiter*in sich trotz nachdriicklicher Aufforderung weigert, eine
Anweisung des*der Arbeitgebenden auszufiihren. Dabei muss es
sich natiirlich um eine rechtmaBige Anweisung handeln, die vom
Arbeitsvertrag gedeckt ist.

¢ Diebstahl

Wer ,lange Finger” macht, ist als Mitarbeiter*in auf jeden Fall
deutlich in der ,Gefahrenzone” fiir eine fristlose Kiindigung, auch
wenn Einzelfélle denkbar sind, bei denen eine Kiindigung dennoch
in der Gesamtabwagung unwirksam ist.

e Unterschlagung

Dasselbe gilt fiir eine Unterschlagung, die sozusagen der , Bruder”
des Diebstahls ist. In beiden Fallen geht es um den unrechtmaBi-
gen Umgang mit fremdem Eigentum.

Das Besondere an der Unterschlagung ist, dass der*die Mitarbei-
tende die Sache zunachst rechtmaBig in seinen*ihren Machtbe-
reich bekommen hat. Das gilt beispielsweise fiir eine geliehene
Sache, die dann trotz Aufforderung nicht zuriickgegeben wird.
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e Grobe Beleidigung des*der Arbeitgebenden
und/oder seiner*ihrer Reprasentanten

Wer seine*n Vorgesetzte*n als ,Arschloch” tituliert oder ahnliche
Beleidigungen ausspricht, riskiert generell eine fristlose Kiindigung.

e Grobe Beleidigung von Arbeitskollegen

Auch Kolleg*innen darf man natiirlich nicht beleidigen. Aber nicht
nur der*die betroffene Kolleg*in selbst darf sich juristisch gegen
eine Beleidigung wehren. Vielmehr kann auch der*die Arbeitge-
bende MaBnahmen ergreifen, da er*sie ein berechtigtes Interesse
am Betriebsfrieden hat.

Je nach Schwere des VerstoBes und nach den sonstigen Umstan-
den kann die angemessene MaBnahme eine Abmahnung, eine or-
dentliche Kiindigung oder eben auch eine auBerordentliche frist-
lose Kiindigung sein.

e Arbeitszeithetrug

Egal, ob es sich um Manipulation von elektronischen oder me-
chanischen Zeiterfassungssystemen oder schlicht um ein falsches
Aufschreiben von Arbeitszeiten und Einreichen in Papierform han-
delt— ein Arbeitszeitbetrug fiihrt regelmaBig dazu, dass ein*e
Arbeitgeber*in berechtigterweise eine fristlose Kiindigung aus-
sprechen kann.

e Spesenbetrug

Nach Fallen von Spesenbetrug suchen manche Arbeitgebende
gerne, wenn sie sich von einem*einer Mitarbeitenden trennen
madchten, aber zunachst noch keinen rechtlich relevanten Grund
gefunden haben. Findet der*die Arbeitgebende dann tatsachlich
bei Priifung der Belege einen VerstoB, kann es fiir den*die Mit-
arbeitende sehr schnell sehr ungemditlich werden.

Daher sollten lhre Kolleg*innen, wenn sie Spesen abrechnen, un-
bedingt darauf achten, gerade in diesem Bereich zu 100 % eine
~weiBe Weste” zu bewahren.

EISEKOSTE™

e Vorspielen einer Erkrankung

Wer als Mitarbeiter*in eine Erkrankung bzw. Arbeitsunfahigkeit
vortduscht, kassiert zu Unrecht Entgeltfortzahlung und schadigt
damit den*die Arbeitgeber*in. Dies fiihrt regelmaBig dazu, dass
eine fristlose Kiindigung gerechtfertigt ist.

¢ Selbstbeurlaubung

Ein*e Arbeitgeber*in hat generell wenig Méglichkeiten, sich einem
bestimmten Urlaubswunsch eines*einer Mitarbeitenden zu wider-
setzen. Aber es gilt immer noch die Regel, dass der Urlaub nicht ein-
fach vom Mitarbeiter bzw. der Mitarbeiterin ,,genommen” werden
kann — obwohl man das umgangssprachlich immer so sagt.

Juristisch ist es so, dass der*die Arbeitgebende den Urlaub auf An-
trag ,gewahrt”. Notfalls missen lhre Kolleg*innen als Mitarbei-
tende ihren Urlaub gerichtlich durchsetzen.

Keinesfalls jedoch diirfen sie sich einfach selbst beurlauben, auch
wenn lhr*e Arbeitgeber*in den Urlaub unberechtigt verweigert.
Tun sie es trotzdem, kann der Schuss in Form einer fristlosen Kiin-
digung schnell ,nach hinten losgehen”.

¢ Kirchenaustritt

Der Kirchenaustritt gehort zu den Kiindigungsgriinden, die im
Lnormalen” Arbeitsverhaltnis auf keinen Fall gerichtlich aner-
kannt werden — im kirchlichen Dienstverhaltnis aber unter Um-
standen schon.

Der Europaische Gerichtshof (EuGH) hat hier in den letzten Jahren
fiir eine zunehmend strengere Handhabung zum Vorteil der Ar-
beitnehmenden gesorgt. So hat er beispielsweise so entschieden,
dass eine Hebamme, die aus der Kirche ausgetreten war, ihren
Job bei der Caritas nicht verloren hat.

Zwar hat das Gericht hieriiber kein Urteil gesprochen, aber der*die
Dienstgebende hat nach den Ausfithrungen des Gerichts in der
mindlichen Verhandlung ,freiwillig” einen Riickzieher gemacht
und den Anspruch der Hebamme auf Fortsetzung des Dienstver-
haltnisses anerkannt.

Aktuell ist der Fall einer Sozialpadagogin beim EuGH anhangig.
Diese ist schon viele Jahre bei einem Verein tétig, der der katholi-
schen Kirche angehort und zu dessen Aufgaben unter anderem die
Schwangerschaftsberatung gehort.

Die Mitarbeiterin trat wahrend ihrer Elternzeit aus der Kirche
aus. Nach ihrer Riickkehr aus der Elternzeit versuchte der Dienst-
geber, die Mitarbeiterin zum Wiedereintritt in die Kirche zu be-
wegen — vergeblich. Daraufhin erfolgte die Kiindigung, tber die
nun schon seit einigen Jahren durch die Instanzen gestritten wird.

Die Entscheidung des EuGH in dieser Sache (C-258/24) bleibt ab-
zuwarten.

@ HINWEIS

Kirchenaustritt fithrt nicht i_mmer zur
Kiindigung, aber immer zu Arger

Unabhangig von der rechtlichen Bewertung diirfte aber
klar sein, dass ein*e Kolleg*in, der*die aus der Kirche
austritt, jedenfalls faktisch mit einer heftigen Reaktion
von Dienstgeberseite und eventuell auch mit einer Kiin-
digung und einer langwierigen Auseinandersetzung hier-
tiber rechnen muss.

Die Tendenz der letzten Jahre geht aber jedenfalls dahin,
dass die frither ziemlich strikte Verbindung und nahezu
Gleichsetzung von Kirchenaustritt und Kiindigungsgrund
immer lockerer werden.




Verdachtskiindigung | Lesezeit 4 Minuten

Auch ein Verdacht kann manchmal schon ausreichen

Vor Gericht zédhlen Beweise. Das ist doch eine Binsenweisheit! Kann es da sein, dass ein*e Dienstge-
ber*in seine*ihre Kiindigung auf einen bloBen Verdacht stiitzen kann anstatt auf eine nachgewie-
sene Tat? Ja, das ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) tatsachlich méglich.
Allerdings sieht das BAG durchaus die besondere Problematik einer nur auf Verdacht gestiitzten
Kiindigung und stellt daher hohe Hiirden fiir deren Wirksamkeit auf.

Das BAG muss aber zunachst einmal tief in die , Trickkiste” grei-
fen, um Gberhaupt eine Kiindigung bei bloBem Verdacht zu recht-
fertigen. Denn wenn ein*e Mitarbeiter*in nur verdachtigt wird,
eine Tat begangen zu haben, aber sich in Wahrheit gar nicht so
verhalten hat, wie ihm*ihr vorgeworfen wird, kann man ihm*ihr
sein*ihr Verhalten nicht zum Vorwurf machen.

Das BAG greift daher auf ein ,Kiindigungsmodell” zuriick, das
ebenso wie die verhaltensbedingte Kiindigung in § 1 Kiindigungs-
schutzgesetz geregelt ist — namlich auf die personenbedingte
Kiindigung —, und iibertragt dieses Modell auf § 626 Biirgerliches
Gesetzbuch.

Die personenbedingte Kiindigung — individuell, aber
ohne Verschulden

Auch eine verhaltensbedingte Kiindigung ist natiirlich ,mit der
Person” des*der Mitarbeitenden verknlipft. Juristisch unterschei-
det man aber zwischen einer verhaltensbedingten und einer per-
sonenbedingten Kiindigung.

Was ist also der Unterschied?

Bei der verhaltenshedingten Kiindigung geht es um Um-
stande, die mit der Person zusammenhangen und von deren Wil-
len gesteuert werden konnen. Wer etwa eine Arbeitsunfahigkeits-
bescheinigung zu spét einreicht oder zu spat zur Arbeit kommt,
hat regelmaBig die Moglichkeit, ein solches Verhalten durch einen
willentlichen Akt zu &ndern oder von vornherein zu vermeiden.

Bei der personenbedingten Kiindigung hingegen geht es um
Umsténde, die mit der Person zusammenhangen, aber von deren
Willen dennoch nicht gesteuert werden kénnen. Anschaulich wird
dies an dem klassischen Fall der personenbedingten Kiindigung,
namlich der Kiindigung wegen Krankheit. Krankheit ist in aller Re-
gel nicht vom Willen des*der Mitarbeitenden beeinflussbar. Den-
noch kann eine sehr haufige oder sehr lange Krankheit — unter be-
stimmten Voraussetzungen — einen Kiindigungsgrund darstellen.

Der Verdacht als unverschuldeter Umstand

Die Rechtsprechung wendet nun dieses Grundmodell der perso-
nenbedingten Kiindigung auch auf Situationen an, in denen einem
Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin ein schweres Fehlverhalten
vorgeworfen wird, aber nicht nachgewiesen werden kann.

Dann sieht die Rechtsprechung die Situation, dass es zumindest
einen Verdacht gibt, als einen Umstand an, der mit der Person ob-
jektiv in Zusammenhang steht — ohne dass es darauf ankommt,
ob der*die Mitarbeitende die vorgeworfene Tat wirklich begangen
hat.

Das ist natirlich ganz schon ,harter Tobak”, wenn man be-
denkt, dass zumindest im Strafrecht stets die Unschuldsvermu-
tung gilt. Das sieht auch die Rechtsprechung und stellt daher

ziemlich hohe Hiirden fiir eine wirksame Verdachtskiindigung
auf. Es muss namlich

e der objektiv begriindete, dringende Verdacht

e einer Straftat oder sonstigen schweren Pflichtverletzung
vorliegen,

e den der*die Arbeitgebende auch nach zumutbaren Ermitt-
lungen und vor allem auch einer Anhérung des*der Mit-
arbeitenden nicht ausraumen konnte.

Wann eine Verdachtskiindigung nicht begriindet ist

Daraus ergibt sich im Umkehrschluss, dass eine Verdachtskiindi-
gung inshesondere in folgenden Fallen nicht begriindet ist:

1. Ein*e Dienstgeber*in hat nur einen rein subjektiven Ver-
dacht bzw. ein , Gefiihl”, dass ein*e Mitarbeiter*in , krum-
me Sachen” gemacht hat.

2. Der*Die Dienstgebende muss seinen*ihren Verdacht auf
objektive Umstande stiitzen. Zumindest diese Indizien muss
er*sie nachweisen, wenn sie vom Mitarbeiter, von der Mit-
arbeiterin bestritten werden. Ohne Nachweis jedenfalls der
Indizien ist eine Verdachtskiindigung nicht begriindet.

3. Der Verdacht muss dringend sein, das heif3t, es muss sehr
wahrscheinlich sein, dass die vorgeworfene Tat wirklich
begangen wurde. Eine Wahrscheinlichkeit im Bereich von
50 : 50 ist nicht ausreichend.

4. Auch wenn der*die Dienstgebende meint, er*sie habe schon
mit einer ersten Verdachtsmeldung z. B. durch eine*n Kol-
leg*in, eine*n Kund*in oder eine*n sonstige*n Dritte*n er-
driickende Beweise in der Hand, reicht das nicht aus. Er*Sie
muss auf jeden Fall versuchen, den Fall so gut wie méglich
aufzuklaren. Dazu gehort, dass er*sie dem*der Mitarbeiten-
den Gelegenheit gibt, zu den Vorwiirfen Stellung zu nehmen.
Wenn er*sie sich nur auf seine*ihre vermeintlichen Beweise
verldsst, ist eine Verdachtskiindigung unwirksam. Das heift
konkret: Ohne Aufklarungsversuche und inshesondere
ohne Anhérung des*der betroffenen Mitarbeitenden ware
eine Verdachtskiindigung in jedem Fall unwirksam.

Allerdings kann die Kiindigung dann noch als sogenannte ,Tat-
kiindigung” wirksam sein, wenn der*die Dienstgebende vor Ge-
richt die Vorwiirfe tatsachlich in vollem Umfang nachweisen kann.

Die Verdachtskiindigung kann zu eigenartigen
Ergebnissen fiihren

Im Ergebnis fihrt die Rechtsprechung kurioserweise dazu, dass
ein*e Mitarbeiter*in wegen einer vermeintlichen Straftat sei-
nen*ihren Job verlieren kann, auch wenn die Tat nicht zweifels-
frei nachgewiesen werden kann. In einem Strafverfahren wegen
derselben Tat miisste er*sie hingegen aus Mangel an Beweisen
freigesprochen werden.



Mitbestimmung MAV | Lesezeit 3 Minuten

So reden Sie als MAV bei fristlosen Kindigungen mit

Bei einer fristlosen Kiindigung kommt der*die Dienstgebende um Sie als MAV nicht herum. Ver-
hindern kénnen Sie eine fristlose Kiindigung zwar letztlich nicht, aber Sie haben durchaus starke
Moglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Diese sollten Sie bestméglich zu nutzen versuchen.

Sowohl im evangelischen als auch im katholischen Bereich
muss der*die Dienstgebende Ihnen als MAV die Mdéglichkeit
geben, sich zu der beabsichtigten fristlosen Kiindigung zu au-
Bern. Er*Sie muss dabei zwingend ein bestimmtes Verfahren
einhalten.

Ihr*e Dienstgeber*in wird im Ubrigen regelmaBig mit der frist-
losen Kiindigung auch eine hilfsweise ordentliche Kiindigung
verbinden. Denn er*sie wird letztlich nie ganz sicher sein, ob
das Arbeitsgericht bei einem bestimmten Kiindigungsgrund die
fristlose Kiindigung im konkreten Fall vielleicht fiir unwirksam
halt, eine fristgemaBe Kiindigung aber fiir wirksam.

Dementsprechend lauft hre Beteiligung als MAV dann , zwei-
gleisig”. Nachfolgend stelle ich lhnen daher zunachst als
,Basis” das Verfahren bei einer (hilfsweisen) ordentlichen
Kiindigung dar. Im Anschluss erldutere ich lhnen dann die Be-
sonderheiten beim Verfahren zur fristlosen Kiindigung.

Mit Informationsschreiben geht es los

Nach § 30 Abs. 1 MAVO muss der*die Dienstgebende im katho-
lischen Bereich lhnen als MAV vor jeder (hilfsweisen) ordentli-
chen fristgemaBen Kiindigung und gemafB § 31 MAVO auch bei
der fristlosen Kiindigung schriftlich die Absicht der Kiindigung
mitteilen.

Wenn das Arbeitsverhaltnis zum Zeitpunkt der beabsichtigten
Kiindigung mindestens 6 Monate bestanden hat, hat der*die
Dienstgebende auBerdem auch fiir die ordentliche Kiindigung
die Griinde mitzuteilen.

GemaB § 42 Buchstabe b) in Verbindung mit § 41 MVG-EKD
bedarf im evangelischen Bereich eine (hilfsweise) ordentliche
Kiindigung nach der Probezeit sogar der Zustimmung der MAV.
Um die Zustimmung zu erhalten, muss der*die Dienstgebende
einen entsprechenden Antrag stellen und dabei natiirlich Sie
als MAV (iber die beabsichtigte KiindigungsmaBnahme unter-
richten (§ 38 Abs. 2 MVG-EKD).

So konnen Sie als MAV auf die Anhdrung reagieren

Sobald Sie als MAV die schriftliche Absichtserklarung des*der
Dienstgebenden erhalten haben, beginnt die Uhr ,zu ticken”.
Sie haben dann die Méglichkeit, lhre Meinung zu der Kiindi-
gung zu auBern und eine Einflussnahme auf die Entscheidung
des*der Dienstgebenden zu versuchen.

GemaB § 30 Abs. 2 MAVO haben Sie als MAV im katholischen
Bereich etwaige Einwendungen zur (hilfsweisen) ordentlichen
Kiindigung dem*der Dienstgebenden innerhalb einer Woche
schriftlich mitzuteilen.

Die Einwendungen miissen Sie schriftlich und unter Angabe
von konkreten, auf den Fall bezogenen Ausfiihnrungen geltend
machen. Es reicht also nicht, dem*der Dienstgebenden einfach

ein Schlagwort wie , (iberzogene Reaktion” oder Ahnliches zu
prasentieren.

Im evangelischen Bereich hingegen diirfen Sie als MAV gemaB
§ 41 Abs. 2 in Verbindung mit § 42 Buchstabe b) MVG-EKD
Ihre erforderliche Zustimmung zur (hilfsweisen) ordentlichen
Kiindigung nach Ablauf der Probezeit nur verweigern, wenn die
Kiindigung gegen eine Rechtsvorschrift, eine arbeitsrechtliche
Regelung, eine andere bindende Bestimmung oder gegen eine
rechtskraftige gerichtliche Entscheidung verstoBt.

Sie sind also einerseits im Vergleich zur katholischen Regelung
deutlich eingeschrankter in Ihrer Argumentation, andererseits
hat Ihr Handeln durch das Zustimmungserfordernis aber groBe-
res Gewicht als im katholischen Bereich. Der*Die Dienstgeben-
de muss dann notfalls lhre Zustimmung vor dem Kirchengericht
ersetzen lassen.

Besonderheiten bei der fristlosen Kiindigung

Fiir die fristlose Kiindigung gilt gemaB § 31 MAVO eine ab-
gekiirzte Anhérungsfrist. Einwendungen gegen die Kiindigung
miissen Sie als MAV bei einer fristlosen Kiindigung schon inner-
halb von 3 Tagen schriftlich geltend machen. Der*Die Dienst-
gebende kann diese Frist sogar noch auf 48 Stunden abkdirzen.

GemaB § 46 Buchstabe b) und ¢) MVG-EKD haben Sie als MAV
im evangelischen Bereich bei der auBerordentlichen, also frist-
losen Kiindigung (wie auch bei der ordentlichen Kiindigung in-
nerhalb der Probezeit) ,nur” ein Mitberatungsrecht.

.Mitberatung” bedeutet gemaB § 45 MVG-EKD, dass der*die
Dienstgebende die beabsichtigte MaBnahme, also die Kiindi-
gung, rechtzeitig vor der Durchfiihrung lhnen als MAV bekannt-
zugeben und auf Verlangen mit Ihnen zu erértern hat.

Sie kdnnen als MAV die Erérterung nur innerhalb von 2 Wochen
ab Bekanntgabe der MaBnahme verlangen. Im Falle der frist-
losen Kiindigung kann der*die Dienstgebende die Frist auf bis
zu 3 Arbeitstage verkiirzen.

Konsequenz bei VerstoBen: Unwirksamkeit

Im katholischen Bereich gilt: GemaB § 30 Abs. 5 bzw. § 31
Abs. 3 MAVO ist eine Kiindigung ohne Einhaltung des Anho-
rungsverfahrens unwirksam.

Im evangelischen Bereich gilt: Eine MaBnahme, die ohne die
vorgeschriebene Mitberatung durchgefiihrt wurde, ist gemal
§ 45 Abs. 2 MVG-EKD unwirksam. Dies betrifft also vor allem
die fristlose Kiindigung und daneben die Probezeitkiindigung.

Zur Klarstellung: Eine ordentliche Kiindigung nach Ablauf der
Probezeit, bei der die vorgeschriebene ,eingeschrankte Mitbe-
stimmung” nicht beachtet wird, ist ebenfalls unwirksam gemaB
§ 38 Abs. 1 Satz 2 MVG-EKD.



Arbeitszeitbetrug | Lesezeit 2 Minuten

Kiindigung bei ,einvernehmlichem”
Arbeitszeitbetrug

Manchmal kommen die Richter*innen in verschiedenen Instanzen zu unterschiedlichen Ergebnissen
fiir denselben Fall. Ein Grund hierfiir kann sein, dass die rechtliche Sichtweise auf den Fall prinzipiell
dieselbe ist, aber die Abwagung und Gewichtung am Ende verschieden ausfallen. Das fiihrte mogli-
cherweise auch im vorliegenden Fall des Bundesarbeitsgerichts (BAG, 13.12.2018, Az. 2 AZR 370/18)

zu unterschiedlichen Urteilen.

Der Fall: Ein Mitarbeiter, der bei einer Stadt im 6ffentlichen Dienst
beschaftigt war und dort regelmaBig Erschwerniszulagen erhielt,
wurde zum Abteilungsleiter beférdert. Seine Freude dariiber wur-
de kurze Zeit spater deutlich getriibt, als die Personalreferentin
ihm mitteilte, in seiner neuen Funktion erhalte er keine Erschwer-
niszulagen mehr. Mdglicherweise miisse er sogar die seit seiner
Beférderung gezahlten Erschwerniszulagen zuriickzahlen.

Das empfand der Mitarbeiter als Missachtung seiner Arbeit. Die
Personalreferentin schlug ihm deshalb schlieBlich vor, als ,Aus-
gleich” fiir die entgangenen Erschwerniszulagen jeden Monat ein
paar fiktive Uberstunden aufzuschreiben. So wurde es dann iiber
Jahre gehandhabt, bis die Sache schlieBlich auffiel und die Stadt
dem Mitarbeiter fristlos kiindigte.

Die Entscheidung: Das BAG erklarte die Kiindigung fiir wirksam.
Das hatten zuvor sowohl das Arbeitsgericht als auch das Landes-
arbeitsgericht anders gesehen. Das BAG lie} den Mitarbeiter aber

Sexuelle Beldstigung | Lesezeit 2 Minuten

nicht mit der Argumentation durchkommen, die Abrechnung der
Fantasie-Uberstunden sei ja einvernehmlich erfolgt. Denn — so das
BAG - die Personalreferentin habe nicht die Befugnis dafiir ge-
habt, was dem Mitarbeiter auch bekannt gewesen sei.
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Verschiedene Sichtweisen scheinen méglich

Das Ergebnis mag einem nach Bauchgefiihl ziemlich , ge-
mein” erscheinen. Auch wenn die Personalreferentin
keine Befugnis fiir eine solche ,Uberstundenregelung”
hatte, wurde der Mitarbeiter aber doch im Grunde von
Arbeitgeberseite zu seinem Verhalten angestiftet. Man
konnte daher in diesem Fall in der Gesamtabwagung
wohl auch zu einem anderen Ergebnis kommen.

~Kontaktlose” sexuelle Belastigung

Eigentlich besagt die juristische Theorie, dass bei jeder Kiindigung - also auch bei einer fristlosen -
kein Automatismus bei Kiindigungsgriinden vorherrschen darf, sondern immer im Einzelfall zu ent-
scheiden ist. Die Arbeitswelt hat aber ein Bediirfnis, sich zumindest an Fallgruppen orientieren zu
konnen. Damit konnte man wenigstens einigermaBen verlasslich voraussagen, welche Kiindigung
bei Gericht durchgeht und welche nicht (Bundesarbeitsgericht (BAG), 20.5.2021, Az. 2 AzR 596/20).

Der Fall: Ein Mitarbeiter in einem produzierenden Betrieb zog
wahrend einer Nachtschicht einem Kollegen die Hose mitsamt
der Unterhose herunter, sodass die Genitalien des Kollegen fiir die
anderen Kollegen sichtbar wurden. Daraufhin kiindigte ihm der
Arbeitgeber fristlos, ohne ihn zuvor abzumahnen.

Die Entscheidung: Das BAG stellte klar, dass eine Priifung
einer fristlosen Kiindigung grundsatzlich immer in 2 Stufen zu
erfolgen habe. In der ersten Stufe gehe es darum, ob ein be-
stimmtes Verhalten ,an sich” einen Grund fiir eine fristlose
Kiindigung darstellen kdnne. Das sei hier gegeben. Auch wenn
der Mitarbeiter die Genitalien des Kollegen nicht beriihrt habe,
handle es sich um eine sexuelle Belastigung. Es komme dann in
einer 2. Stufe immer grundsatzlich noch auf die Umstande des
Einzelfalls an. Je nach Schwere des Vorwurfs kdnne aber auch
in einem langjahrigen Arbeitsverhéltnis eine fristlose Kiindigung
gerechtfertigt und keine nahere Abwagung mehr erforderlich

sein. Die konkreten Umstande miisse das Landesarbeitsgericht
noch weiter aufklaren.

S razr

BAG setzt der Abwagung faktisch Grenzen

Das BAG halt zwar formal an seinem ,,2-Stufen-Konzept”
fest, eroffnet aber den Instanzgerichten im Ergebnis wohl
die Moglichkeit, bei schweren Féllen die eigentlich bei

jeder Kiindigung erforderliche Interessenabwagung am
Ende faktisch auBen vor zu lassen. Das BAG stellt mit die-

sem Urteil klar, dass man sich nicht bei jedem Verhalten
als Mitarbeiter*in durch eine lange Betriebszugehdrig-
keit oder sonstige Umstande noch vor einer fristlosen
Kiindigung ,retten” kann.




HATTEN SIE'S GEWUSST?

Kiindigung ,,auf Umwegen"” | Lesezeit 1 Minute

funktioniert nicht

Eine fristlose Kiindigung ,,auf Umwegen”

Die jiingere Rechtsprechung zum sogenannten ,,Annahmeverzugslohn” hat manche Arbeitgeben-
den zu einer fristlosen Kiindigung ,,auf Umwegen” ermutigt: Sie kiindigten fristgemaB, stellten den
oder die Mitarbeiter*in aber frei. Und wollten damit Lohn einsparen. Eine noch aktuellere Recht-
sprechung hat dem aber nun weitgehend wieder einen Riegel vorgeschoben.

Hintergrund: Neubewertung des ,Annahmeverzugs”

Ein immer schon praktisch sehr bedeutsamer Aspekt bei Strei-
tigkeiten Uber Kiindigungen war und ist der sogenannte Annah-
meverzugslohn. Das ist der Lohn, den der*die Arbeitgebende
nachzahlen muss, wenn er*sie den Kiindigungsschutzprozess
schlieBlich verliert. Der*Die Mitarbeitende muss sich dann aber
anrechnen lassen, was er*sie anderweitig verdient hat — oder
.boswillig” eben nicht verdient hat.

Diesen etwas merkwiirdig klingenden gesetzlichen Begriff der
.Boswilligkeit” hat die Rechtsprechung seit einigen Jahren etwas
strenger zuungunsten der Arbeitnehmenden interpretiert. Die Ge-
richte gingen in aller Regel davon aus, dass betroffene Arbeitneh-
mende in der Pflicht sind, sich auch schon wahrend einer Freistel-
lung schnell einen neuen Job zu suchen.

Unser Service fir Sie:

Expert*innensprechstunde:

BAG aktuell: Boswilligkeit ist regelmaBig nicht
gegeben

Deswegen haben manche Arbeitgebende eine zwar fristgemaBe
Kiindigung ausgesprochen, den oder die Arbeitnehmer*in jedoch
freigestellt. Der*Die Mitarbeitende sollte dann sofort einen neuen
Job suchen. Tat er*sie das nicht, berief sich der*die Arbeitgebende
auf ,boswilliges Unterlassen”. So konnte aus einer fristgemaBen
faktisch eine fristlose Kiindigung werden.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat jedoch in einer aktuellen Ent-
scheidung (12.2.2025, Az. 5 AZR 127/24) fiir eine Anrechnung bos-
willig unterlassenen Verdienstes wéhrend einer Freistellung fir die
Dauer der Kiindigungsfrist allerlei Hiirden aufgestellt. Eine solche
Anrechnung wird somit nur noch selten gelingen, eine fristlose
Kiindigung auf diesem ,Umweg"” damit kaum noch méglich sein.

Schreiben Sie uns lhre individuellen Fragestellungen an: mav@mitbestimmung-heute.de
Sie erhalten in wenigen Werktagen eine konkrete und kompetente Antwort aus unserem Redaktionsteam.

Onlinebereich:

Auf www.adiuva.de erhalten Sie alle Arbeitshilfen zum Download: alle Muster-Schreiben, Dienstvereinbarungen,
Checklisten und Ubersichten aus Ihren Ausgaben zum Herunterladen. Jetzt einmalig registrieren! Sie benétigen
Unterstiitzung bei der Registrierung? Wenden Sie sich jederzeit an unseren Kund*innendienst: Tel.: 0228 9550160,

E-Mail: service@adiuva.de

Netzwerktreffen:

Nutzen Sie einmal pro Jahr die Gelegenheit zum Austausch mit Kolleg*innen und unseren Expert*innen.
Profitieren Sie zusétzlich von einem Impulsvortrag zu einem aktuellen Thema.

Freuen Sie sich schon

auf die nachste Sonderausgabe
zu einem wichtigen

und interessanten Thema!
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